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Start auSbildung
1. Maßgeblich für die Durchführung des Auftrages sind die Fest­

legungen der jeweils gültigen Anzeigenpreisliste einschließlich der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen.

2. Für rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes bzw. der Druck­
legung ist der Werbungtreibende verantwortlich. Der Anzeigen­
kunde verpflichtet sich zur Abgabe einer professionellen Druck­
unterlage (druckfähiges HiRes­PDF 300 dpi Euroskala). Zusätzliche 
Farben in der Druckunterlage, die vorher nicht in Auftrag gegeben 
wurden, führen zu einem entsprechenden Aufschlag gemäß den 
Preisangaben in den Mediadaten, sollte der Werbungtreibende 
nicht umgehend nach Anmahnung eine der Bestellung entspre­
chende Druckvorlage abgeben. Freiwillige und kostenlose Zusatz­
leistungen des Verlages (z. B. Eintrag in ein Inserentenverzeichnis) 
berechtigen die Inserenten zu keinerlei Ersatzansprüchen und 
Einwirkungsmöglichkeiten und dürfen in keinem Zusammenhang 
mit den kostenpflichtigen An zeigen gesehen werden. Anzeigenkun­
den würden darauf schriftlich aufmerksam gemacht werden und 
können vorher rechtzeitig eine Beteiligung ablehnen.

3. Für sämtliche Anzeigen­, Beilagen­ und Beihefter­Aufträge behält 
sich die Anzeigenverwaltung die Ablehnung nach einheitlichen 
Grundsätzen auch nach Beginn der Insertion wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form vor, ohne dass dadurch 
Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können. Die 
Ablehnung, die nicht begründet zu werden braucht, wird dem 
Auftraggeber mitgeteilt. Advertorials dürfen nur anerkannte 
IHK­Berufe mit formeller Bezeichnung enthalten, Anzeigen müssen 
mindestens einen Ausbildungsberuf der IHK Nürnberg für Mittel­
franken aufweisen.

4. Anzeigenaufträge, Änderungen und Abbestellungen müssen 
schriftlich vorgenommen werden. Anzeigen­Stornierungen sind 
nach jeweilig genanntem Anzeigenschluss nicht mehr möglich.

5. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 
zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm 
rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht bis zum angegebenen 
Termin zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

6. Anzeigenabschlüsse sind innerhalb eines Jahres nach Vertragsab­
schluss abzuwickeln.

7. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern,  
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der 
Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der 
Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon 
abhängig gemacht hat.

8. Der Ausschluss von Mitbewerbern kann nicht zugesichert werden.
9. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wieder­

gabe der Anzeige. Der Auftraggeber ist bei ganz oder teilweise 
unleserlichem Text, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck 
der Anzeige zu einem Ersatzanspruch berechtigt, es sei denn, 
dass durch die  Mängel der Zweck der Anzeige unerheblich beein­
trächtigt wird; fehlerhaft gedruckte oder fehlende Kennziffern 
beeinträchtigen den Zweck der Anzeige nur unerheblich. Der 
Schadenersatzanspruch beschränkt sich in jedem Falle jedoch auf 
das Recht, die kostenlose Wiederholung der Anzeige im nächsten 
Jahr zu verlangen.

10. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort er­
kennbar, sondern werden diese erst beim Druckvorgang deutlich, 
so hat der Werbungtreibende bei ungenügendem Abdruck keine 
Ansprüche. Treffen beschädigte Druckunterlagen erst unmittelbar 
vor Drucklegung des Blattes bei der Anzeigenverwaltung ein, so 
hat der Werbung treibende die aus den erforderlichen Sonder­
bemühungen entstehenden Kosten zu tragen.

11. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet acht  
Wochen nach Erscheinen der letzten Anzeige, sofern nicht aus­
drücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die 
Anzeige in der beim Verlag üblichen Form gesetzt und die tatsächli­
che Abdruckhöhe der Preisberechnung zugrunde gelegt.

13. Der Besteller trägt die Kosten für Druckunterlagenanfertigungen. 
Falls diese im Verlag erstellt werden sollen, erfolgt eine gesonderte 
Berechnung. Gleiches gilt für zusätzliche Anpassungen, Retusche­
arbeiten, Korrekturen etc. 

14. Die Werbungmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbung­
treibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. 

15. Bei Chiffreanzeigen stellt die Anzeigenverwaltung ihre Einrich­
tungen für die Entgegennahme, Verwahrung und möglichst 
beschleunigte Aushändigung etwa eingehender Angebote zur 
Verfügung. Eine Gewähr für die Verwahrung und rechtzeitige 
Weitergabe der Angebotsschreiben wird nicht übernommen. 
Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz wegen 
Verlust oder Verzögerung in der Aushändigung derartiger Durch­
gangsschreiben sind ausgeschlossen.

16. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung 
von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. Insbesondere 
wird auch kein Schadenersatz für nicht veröffentlichte oder nicht 
rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen, Beihefter und Beilagen 
geleistet.

17. Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen 
auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht aus­
drücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

18. Die Anzeigenverwaltung liefert nach Erscheinen der Anzeige  
kostenlos einen Belegausschnitt. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine Fotokopie.

19. Die Anzeigenverwaltung ist unter wichtigen Umständen berechtigt, 
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das 
Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages 
und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhän­
gig zu machen, ohne dass hieraus dem Auftraggeber irgendwelche 
An sprüche gegen die Anzeigenverwaltung erwachsen.

20.  Alle Rechnungen sind nach Hefterscheinen rein netto innerhalb 
von 14 Tagen fällig. Zahlungen sind ohne Abzug in Euro zu leisten. 
Bei Zahlungsrückständen werden nach Ablauf von vier Wochen ab 
Rechnungsstellung Verzugszinsen in Höhe des jeweiligen gültigen 
Zinssatzes für Überziehungskredite unserer Hausbank berechnet.  
Die Anzeigenverwaltung kann die Ausführung weiterer Aufträge 
bis zur Bezahlung zurückstellen.

21. Bei gerichtlicher Beitreibung der Insertionskosten entfällt der 
gewährte Nachlass.

22. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Nürnberg.
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Allgemeine geschäftsbedingungen 
für Anzeigenkunden

die  zeitschrift 
für Alle schul- 
Abgänger der  
mittel-, reAl-  
und  
WirtschAfts-
schulen

  inklusive 

         Berufsorientierungstest
Kompetenz

CHECK 21
 Sie erreichen ganz Mittelfranken

 Anzeigen schon ab 999,– EUR *

 Frühbucherrabatt **   * Ganzseitige Anzeige (4c) 2.804— EUR 
** Buchung bis spätestens 15.04.26 

Meramo Verlag GmbH
Geschäftsführer: Andreas Bund 
Prokuristin: Kristina Ansorge 
Handelsregister Nürnberg HRB 19311 
Gutenstetter Straße 8 D 
90449 Nürnberg
www.meramo.de 
info@meramo.de
Telefon 0911 937739-31

content  
media  
people

erreichen  sie ihre  fachkräfte von  morgen!
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Firma 

Name

Anschrift

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Datum Unterschrift  Firmenstempel

Anzeigenauftrag per E-Mail an a.brehm@meramo.de
für eine einmalige Insertion in IHK-Startpunkt Ausbildung 2026/27  
der IHK Nürnberg für Mittelfranken

35. Auflage
Auflage: ...............................................14.000
Umfang:..................................ca. 96 Seiten
Format: .........................................................A4
Satzspiegel: .......... 176 mm x 252,4 mm
Farbraum: ..........4-farbiger Offsetdruck

Preise verstehen sich zuzüglich 
Mehrwertsteuer. Rechnungs-
fälligkeit: nach Hefterscheinen 
und Rechnungserhalt, rein netto  
innerhalb von 14 Tagen. 

1/2 Seite 101 mm x 285 mm
4-farbig ................................1.990,- EUR ...............................
SW ....................................... 1.555,- EUR ...............................
1/3 Seite  198 mm x 96,4 mm
4-farbig ................................1.691,- EUR ...............................
SW ....................................... 1.326,- EUR ...............................
1/4 Seite  86 mm x 128 mm
4-farbig ................................1.513,- EUR ...............................
SW ...........................................999,- EUR ...............................
1/4 Seite 176 mm x 66 mm
4-farbig ................................1.513,- EUR ...............................
SW ...........................................999,- EUR ...............................

Anzeigenschluss: 31.07.2026 
Druckunterlagenschluss: 07.08.2026
Erscheinungstermin: KW 39 2026

Achtung! Bei Buchung  
bis spätestens 15.04.26  

Frühbucherrabatt 10 %

1/1 Seite 198 mm x 285 mm
4-farbig ............................... 2.804,- EUR .................................  

SW ....................................... 2.306,- EUR .................................  

2/3 Seite 198 mm x 185,6 mm
4-farbig ................................2.412,- EUR .................................
SW ........................................1.914,- EUR .................................
1/2 Seite 198 mm x 139 mm
4-farbig ................................1.990,- EUR .................................
SW ....................................... 1.555,- EUR .................................
Doppel-Seite  408 mm x 285 mm
4-farbig ............................... 3.782,- EUR .................................
SW ....................................... 3.283,- EUR .................................
Umschlagseite 2/4 192 mm x 285 mm
4-farbig ............................... 3.231,- EUR .................................
Umschlagseite 3 192 mm x 285 mm
4-farbig ............................... 3.088,- EUR .................................

Aufpreis für 5. Sonderfarbe
Pantone/HKS ......................... 511,- EUR .................................

Kontakt 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Brehm 
unter Tel. 0911 937739-31 gerne  
zur Verfügung.

Auf Wunsch übernehmen wir  
Layout, Satz und Druckvorlagen-
erstellung für Ihre Anzeige(n).  
Gerne unterbreiten wir Ihnen  
ein Angebot.

Druckunterlagen
• Druckdaten in CMYK
• PDF/X-4: 2008 Standard
• Auflösung: 300 dpi in Originalgröße
• Farbauftrag max. 300 %
•  schwarze Schrift in 100 % Schwarz  

anlegen, ins PDF einbetten oder  
in Pfade umwandeln;  
QR-Codes in s/w

Das Magazin IHK Startpunkt Ausbildung ist auch als eMag 
www.startpunkt-ausbildung.de/aktuelle-ausgabe  
abrufbar.

www.StArtpUnkt-AUSBilDUng.DE

Advertorial: redaktionelle Kurzdarstellung der aus bilden  den  
Firma (Firmendaten, IHK-Ausbildungsberufe, Anforderungen etc.). 
Dieses Werbeporträt erstellt der Verlag (Abgabe von Textbaustei-
nen + Digitalfoto 300 dpi). Weitere Details erhalten Sie auf Anfrage.

1/2 Seite
max. 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen ......2.200,- EUR ...

1/1 Seite
max. 3.000 Zeichen inkl. Leerzeichen ...... 3.100,- EUR ...

Bitte gewünschtes Format ankreuzen .........................

Anzeige über Bund oder im Anschnitt

Grundpreis + 10 % Aufschlag! !

 

* Details zum IHK-Magazin für das duale Studium in der Metropolregion unter  
www.dipolo.de oder 0911  937739-31

Sichern Sie sich preisvorteile durch eine 
frühe Buchung oder effektive kombi:

1 2 Î 10 % rabatt bei einer 
Anzeigenbuchung bis 
spätestens 15.04.26 
(regulärer Anzeigen-
schluss: 31.07.26)

 Î jeweils 10 % rabatt bei  
einer Anzeigenbuchung   
für beide Magazine 

 Î 5 % Zusatzrabatt, wenn  
für beide Medien eine  
1/1 Anzeige 4c gebucht wird

 Î Buchungsmöglichkeit  
bis zum 31.07.26
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DUALES STUDIUM
UND AUSBILDUNG

[Metropolregion Nürnberg]

Ausgabe 2025/26
IHKs der Region

n 	 	Job	+	Bewerbung
  Erfolgreich durchstarten 

in der Region

n 	 	Interview
  Bühnenstar  

Irfan Taufik

n 	 	Studium + Ausbildung
   Infos, Tipps und  

Praxis-Check

Auch	im		Netz	unter:	
www.dipolo.de

Erfolg	im		
Doppelpack

StArtpUnkt  
AUSBilDUng di polo* StArtpUnkt  

AUSBilDUng+
koMBiSchAltUngEinZElSchAltUng
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1. Maßgeblich für die Durchführung des Auftrages sind die Fest­

legungen der jeweils gültigen Anzeigenpreisliste einschließlich der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen.

2. Für rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes bzw. der Druck­
legung ist der Werbungtreibende verantwortlich. Der Anzeigen­
kunde verpflichtet sich zur Abgabe einer professionellen Druck­
unterlage (druckfähiges HiRes­PDF 300 dpi Euroskala). Zusätzliche 
Farben in der Druckunterlage, die vorher nicht in Auftrag gegeben 
wurden, führen zu einem entsprechenden Aufschlag gemäß den 
Preisangaben in den Mediadaten, sollte der Werbungtreibende 
nicht umgehend nach Anmahnung eine der Bestellung entspre­
chende Druckvorlage abgeben. Freiwillige und kostenlose Zusatz­
leistungen des Verlages (z. B. Eintrag in ein Inserentenverzeichnis) 
berechtigen die Inserenten zu keinerlei Ersatzansprüchen und 
Einwirkungsmöglichkeiten und dürfen in keinem Zusammenhang 
mit den kostenpflichtigen An zeigen gesehen werden. Anzeigenkun­
den würden darauf schriftlich aufmerksam gemacht werden und 
können vorher rechtzeitig eine Beteiligung ablehnen.

3. Für sämtliche Anzeigen­, Beilagen­ und Beihefter­Aufträge behält 
sich die Anzeigenverwaltung die Ablehnung nach einheitlichen 
Grundsätzen auch nach Beginn der Insertion wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form vor, ohne dass dadurch 
Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können. Die 
Ablehnung, die nicht begründet zu werden braucht, wird dem 
Auftraggeber mitgeteilt. Advertorials dürfen nur anerkannte 
IHK­Berufe mit formeller Bezeichnung enthalten, Anzeigen müssen 
mindestens einen Ausbildungsberuf der IHK Nürnberg für Mittel­
franken aufweisen.

4. Anzeigenaufträge, Änderungen und Abbestellungen müssen 
schriftlich vorgenommen werden. Anzeigen­Stornierungen sind 
nach jeweilig genanntem Anzeigenschluss nicht mehr möglich.

5. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 
zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm 
rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht bis zum angegebenen 
Termin zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

6. Anzeigenabschlüsse sind innerhalb eines Jahres nach Vertragsab­
schluss abzuwickeln.

7. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern,  
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der 
Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der 
Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon 
abhängig gemacht hat.

8. Der Ausschluss von Mitbewerbern kann nicht zugesichert werden.
9. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wieder­

gabe der Anzeige. Der Auftraggeber ist bei ganz oder teilweise 
unleserlichem Text, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck 
der Anzeige zu einem Ersatzanspruch berechtigt, es sei denn, 
dass durch die  Mängel der Zweck der Anzeige unerheblich beein­
trächtigt wird; fehlerhaft gedruckte oder fehlende Kennziffern 
beeinträchtigen den Zweck der Anzeige nur unerheblich. Der 
Schadenersatzanspruch beschränkt sich in jedem Falle jedoch auf 
das Recht, die kostenlose Wiederholung der Anzeige im nächsten 
Jahr zu verlangen.

10. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort er­
kennbar, sondern werden diese erst beim Druckvorgang deutlich, 
so hat der Werbungtreibende bei ungenügendem Abdruck keine 
Ansprüche. Treffen beschädigte Druckunterlagen erst unmittelbar 
vor Drucklegung des Blattes bei der Anzeigenverwaltung ein, so 
hat der Werbung treibende die aus den erforderlichen Sonder­
bemühungen entstehenden Kosten zu tragen.

11. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet acht  
Wochen nach Erscheinen der letzten Anzeige, sofern nicht aus­
drücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die 
Anzeige in der beim Verlag üblichen Form gesetzt und die tatsächli­
che Abdruckhöhe der Preisberechnung zugrunde gelegt.

13. Der Besteller trägt die Kosten für Druckunterlagenanfertigungen. 
Falls diese im Verlag erstellt werden sollen, erfolgt eine gesonderte 
Berechnung. Gleiches gilt für zusätzliche Anpassungen, Retusche­
arbeiten, Korrekturen etc. 

14. Die Werbungmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbung­
treibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. 

15. Bei Chiffreanzeigen stellt die Anzeigenverwaltung ihre Einrich­
tungen für die Entgegennahme, Verwahrung und möglichst 
beschleunigte Aushändigung etwa eingehender Angebote zur 
Verfügung. Eine Gewähr für die Verwahrung und rechtzeitige 
Weitergabe der Angebotsschreiben wird nicht übernommen. 
Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz wegen 
Verlust oder Verzögerung in der Aushändigung derartiger Durch­
gangsschreiben sind ausgeschlossen.

16. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung 
von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. Insbesondere 
wird auch kein Schadenersatz für nicht veröffentlichte oder nicht 
rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen, Beihefter und Beilagen 
geleistet.

17. Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen 
auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht aus­
drücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

18. Die Anzeigenverwaltung liefert nach Erscheinen der Anzeige  
kostenlos einen Belegausschnitt. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine Fotokopie.

19. Die Anzeigenverwaltung ist unter wichtigen Umständen berechtigt, 
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das 
Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages 
und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhän­
gig zu machen, ohne dass hieraus dem Auftraggeber irgendwelche 
An sprüche gegen die Anzeigenverwaltung erwachsen.

20.  Alle Rechnungen sind nach Hefterscheinen rein netto innerhalb 
von 14 Tagen fällig. Zahlungen sind ohne Abzug in Euro zu leisten. 
Bei Zahlungsrückständen werden nach Ablauf von vier Wochen ab 
Rechnungsstellung Verzugszinsen in Höhe des jeweiligen gültigen 
Zinssatzes für Überziehungskredite unserer Hausbank berechnet.  
Die Anzeigenverwaltung kann die Ausführung weiterer Aufträge 
bis zur Bezahlung zurückstellen.

21. Bei gerichtlicher Beitreibung der Insertionskosten entfällt der 
gewährte Nachlass.

22. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Nürnberg.
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** Buchung bis spätestens 15.04.26 
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Prokuristin: Kristina Ansorge 
Handelsregister Nürnberg HRB 19311 
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